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S A T Z U N G
der
S C H A C H F R E U N D E

E S L O H E
vom April 1998 in der Fassung

______________________________________________________________________________________

Schachfreunde Eslohe: Mitglied im Schachbezirk Hochsauerland, im Schachbund NRW,




  im Landessportbund NRW und im Gemeindesportverband Eslohe

Bankverbindung: Volksbank Reiste-Eslohe eG, BLZ: 464 644 53, Kto.-Nr.: 80 478 900__               

          
§ 1  Namensgebung
Der am 02.08.1979 in Eslohe gegründete Schachverein hat den Namen "Schachfreunde Eslohe".

          
§ 2  Zweck des Schachvereins
Der Schachverein erblickt seine Aufgabe in der Pflege und Förderung des Schachspiels als einer sportlichen Disziplin, die in besonderem Maße geeignet ist, der geistigen und charakterlichen Erziehung zu dienen. Entsprechend seiner Aufgabe ist der Schachverein eine kulturelle, sportliche Vereinigung, welche ausschließlich und unmittelbar gemein- nützige Zwecke (im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung) verfolgt.

          
§ 3  Geschäftsjahr und Sitz, Vereinslokal
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Vereinsitz ist

    59889 Eslohe (Hochsauerlandkreis).

2. Vereinslokal ist das Kurhaus Eslohe, Kupferstraße 30, 59889 Eslohe.

    Offizieller Spielabend ist der Freitag.

          
§ 4  Mitgliedschaft der Schachfreunde Eslohe

               
       in anderen Organisationen

Die Schachfreunde Eslohe sind Mitglied im


- Schachbund Nordrhein-Westfalen


- Schachbezirk Hochsauerland


- Landessportbund NRW


- Gemeindesportverband Eslohe.

Weitere Mitgliedschaften können durch Vorstandsbeschluß erworben werden, soweit

sie dem Vereinszweck (§ 2 der Satzung) dienlich sind.

          
§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft bei



       den Schachfreunden Eslohe
1. Jede rechtsfähige Person kann die Mitgliedschaft bei den Schachfreunden Eslohe                            erwerben. 

2. Die Mitglieder setzen sich aus aktiven und passiven Mitgliedern zusammen.

3. Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand.

          
§ 6  Generalversammlung
1. Die Mitglieder der Schachfreunde Eslohe treten einmal im Jahr zu einer ordentlichen        Generalversammlung zusammen, in welcher der Vorstand einen Rechenschaftsbericht abgibt.

2. Eine außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit einberufen werden:

   
- auf Antrag des Vorstandes

   
- auf Antrag von mindestens 40 % aller Mitglieder.

3. Zu jeder Generalversammlung muß spätestens 2 Wochen vor der Tagung eine                    schriftliche Einladung mit genauer Angabe der Tagesordnung an alle Mitglieder               ergehen.

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist beschlußfähig.

5. Über jede Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen.

          
§ 7  Vorstand
1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

   
- dem 1. Vorsitzenden und Geschäftsführer


- dem 2. Vorsitzenden und Kassierer


- dem 1. Spielleiter


- dem 2. Spielleiter und Jugendleiter


- dem Presse- und Gerätewart

2. Im Vorstand hat jedes Mitglied eine Stimme. Beschlüsse werden mit Stimmen-                 mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.

3. Der Vorstand regelt alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch die Satzung                   ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind. Er hat die Beschlüsse der           Generalversammlung zur Ausführung zu bringen.

4. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Generalversammlung in geheimer Wahl          mit einfacher Stimmenmehrheit. Liegt nur ein Vorschlag vor, so kann offen                      abgestimmt werden. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von einem Jahr; bis zur Neuwahl       bleibt der Vorstand im Amt. Wiederwahl ist zulässig.

          
§ 8  Kündigung und Löschung der Mitgliedschaft
1. Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen kündigen. Die             Kündigung ist schriftlich an den 1. Vorsitzenden oder dessen Vertreter zu richten.

2. Eine Kündigung wird nur zum Jahresende wirksam, wenn sie spätestens sechs                  Wochen vor Jahresende eingereicht wird.



Fortsetzung § 8  Kündigung und Löschung der Mitgliedschaft
3. Die Mitgliedschaft endet durch Tod.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluß. Über den Ausschluß eines Mitgliedes in besonderen Fällen entscheidet der Vorstand. Gegen die Entscheidung des Vorstandes      steht dem Mitglied ein Einspruchsrecht zu. Über den Einspruch entscheidet die Generalversammlung.

5. Mitglieder haben bei Ausscheiden aus dem Verein keinen Anspruch auf  Erstattung          ihres Jahresbeitrages.

   

§ 9  Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.



§ 10  Beiträge
1. Der Jahresbeitrag wird von der Generalversammlung festgesetzt.

2. Die Beiträge sind jährlich im voraus zu entrichten. Über Ausnahmefälle entscheidet          der Vorstand.

3. In begründeten Fällen kann der Vorstand für einzelne Mitglieder niedrigere Beiträge        festsetzen. Hierüber ist der Generalversammlung Rechenschaft abzulegen.

    

§ 11  Vereinsmittel
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.



§ 12  Ausgaben und Vergütungen

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

          
§ 13  Turnierordnung
Zum Zwecke der einwandfreien Regelung der Abwicklung von Turnieren aller Art hat der Schachbund NRW eine Turnierordnung herausgegeben, die für alle Mitglieder bindend ist.



§ 14  Satzungsänderungen
1. Alle Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit in der Generalver-  sammlung.

2. Die Satzung tritt durch Beschluß der Generalversammlung in Kraft.



§ 15  Auflösung 
Über die Frage der Auflösung des Schachvereins entscheidet die Generalversammlung. Hierzu ist eine Mehrheit von zweidritteln aller anwesenden Mitglieder erforderlich.



§ 16  Vereinsvermögen
Bei Auflösung des Schachvereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Eslohe, die es zur Verteilung an Jugendheime zu verwenden hat. (Zur Förderung der Zwecke nach § 2 dieser Satzung.)

Beschlossen in der Generalversammlung vom 03. April 1998.

                         Der Vorstand
Anlage:

Aktuelle Beiträge
Die Generalversammlung vom 21. Februar 1997 hat folgende Jahresbeiträge (gültig 

ab 01.01.1997) festgesetzt:


- Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre:
12,00 DM


- Jugendliche 14 bis 18 Jahre:
24,00 DM


- Aktive Mitglieder ab 18 Jahre:
36,00 DM


- Passive Mitglieder:
30,00 DM


59889 Eslohe, 03. April 1998


Der Vorstand
